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1. Allgemeines

• Das "Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts 
(Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG)" vom 25.5 .2009 ist 
nach seiner Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am  29.5.2009 in 
Kraft getreten.

• Artikelgesetz, u.a. Änderung des Handelsgesetzbuchs, des 
Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch und des 
Einkommensteuergesetzes

• Ziel: Modernisierung des Handelsrechts durch Annähe rung an 
internationale Bilanzierungsgrundsätze

• Schwerpunkt: Bewertung von Pensionsverpflichtungen und 
anderen Personalverpflichtungen wie Jubiläumsgeld, Altersteilzeit-
verpflichtungen, Sterbegeld…
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2. Bewertung

• § 253 Abs. 1 Satz 2 bis 4 HGB

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag und  
Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmä nnischer 
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen . Soweit 
sich die Höhe von Altersversorgungsverpflichtungen ausschließlich 
nach dem beizulegenden Zeitwert von Wertpapieren im Sinn des 
§ 266 Abs. 2 A.III.5 bestimmt, sind Rückstellungen h ierfür zum 
beizulegenden Zeitwert dieser Wertpapiere anzusetzen, soweit er 
einen garantierten Mindestbetrag übersteigt. Nach § 246 Abs. 2 Satz 
2 zu verrechnende Vermögensgegenstände sind mit ihre m 
beizulegenden Zeitwert zu bewerten.
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2. Bewertung

Erläuterungen:

• "nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwe ndigen 
Erfüllungsbetrages": Ist als Erwartungswert zu inter pretieren. 
Zukünftig zu erwartende Gehalts- und Rentensteigerung en sind 
einzubeziehen. Auch Fluktuationswahrscheinlichkeiten sollen 
berü cksichtigt werden. Eine bestimmte Bewertungsmethode  ist nicht 
vorgeschrieben. Sowohl das (ggf. modifizierte) Teil wertverfahren als 
auch die PUC-Methode sind zulässig.

• "nach dem beizulegenden Zeitwert von Wertpapieren": 
Wertpapiergebundene Pensionszusagen. Bewertung mit d em 
Zeitwert der Wertpapiere, soweit sie eine Mindestve rpflichtung 
übersteigen. Bei wertpapiergebundenen Zulagen ohne Mindest-
garantie wird kein versicherungsmathematisches Gutac hten 
benötigt.
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3. Abzinsung

• § 253 Abs. 2 Satz 1 bis 4 HGB

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als e inem Jahr sind mit 
dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittli chen Marktzinssatz 
der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen. Abw eichend von 
Satz 1 dürfen Rückstellungen für Altersversorgungsve rpflichtungen oder 
vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen p auschal mit dem 
durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst werden, der  sich bei einer 
angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend für auf Rentenverpflichtungen b eruhende 
Verbindlichkeiten, für die eine Gegenleistung nicht  mehr zu erwarten ist. 
Der nach den Sätzen 1 und 2 anzuwendende Abzinsungszins satz wird 
von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe einer Rec htsverordnung 
ermittelt und monatlich bekannt gegeben. 
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3. Abzinsung

• "Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbar e langfristig fällige 
Verpflichtungen": Anknüpfung an ein Arbeitsverhältn is und an die 
Langfristigkeit, d.h. alle Personalverpflichtungen mit einer Laufzeit von 
über 1 Jahr sind von der Vereinfachungsregel (Zins für Restlaufzeit 15 
Jahre) erfasst.

• "durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen sie ben 
Geschäftsjahre": Grundlage Null-Kupon-Euro-Zinsswap kurve plus 
Aufschlag für Unternehmensanleihen mit AA-Rating. G lättungseffekt 
durch Durchschnittsbildung über sieben Jahre. Erwar tung: etwa 5,2 % 
zum 31.12.2009.
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4. Saldierung

• § 246 Abs. 2 HGB

Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der P assivseite, 
Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrech te nicht mit 
Grundstückslasten verrechnet werden. Vermögensgegen stände, die 
dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind un d ausschließlich 
der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsver pflichtungen 
oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflicht ungen dienen, sind 
mit diesen Schulden zu verrechnen; entsprechend ist mit den 
zugehörigen Aufwendungen und Erträgen aus der Abzins ung und 
aus dem zu verrechnenden Vermögen zu verfahren. Übers teigt der 
beizulegende Zeitwert der Vermögensgegenstände den B etrag der 
Schulden, ist der übersteigende Betrag unter einem gesonderten 
Posten zu aktivieren. 
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4. Saldierung

Erläuterungen:

• "dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen": unbe lastete, 
insolvenzfeste Vermögensgegenstände, Verweis auf § 7e  Abs. 2
SGB IV (Insolvenzschutz) in der Gesetzesbegründung

• "ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus…": 
Zweckgebundenes Vermögen. Jederzeitige Verwertbarkei t zur 
Erfüllung dieser Schulden, nicht gegeben bei betrie bsnotwendigen 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

• "der übersteigende Betrag unter einen gesonderten P osten zu 
aktivieren": Zeitwert des Vermögens kann die Schuld en übersteigen. 
Neuer Posten "Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Ve rmögens-
verrechnung", der nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttung sgesperrt ist.
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5. Anwendung und Übergangsvorschriften

• Die neuen Vorschriften sind spätestens in dem Wirts chaftsjahr anzuwenden, 
das nach dem 31.12.2009 beginnt.

• Die neuen Vorschriften können bereits auf nach dem 31.12.2008 beginnende 
Geschäftsjahre angewandt werden, dies jedoch nur in sgesamt. 

• Artikel 67 Abs. 1 EGHGB

Soweit auf Grund der geänderten Bewertung der laufe nden Pensionen oder 
Anwartschaften auf Pensionen eine Zuführung zu den Rückstellungen 
erforderlich ist, ist dieser Betrag bis spätestens zum 31. Dezember 2024 in 
jedem Geschäftsjahr zu mindestens einem Fünfzehntel  anzusammeln. Ist auf 
Grund der geänderten Bewertung von Verpflichtungen,  die die Bildung einer 
Rückstellung erfordern, eine Auflösung der Rückstel lungen erforderlich, 
dürfen diese beibehalten werden, soweit der aufzulö sende Betrag bis 
spätestens zum 31. Dezember 2024 wieder zugeführt w erden müsste. Wird 
von dem Wahlrecht nach Satz 2 kein Gebrauch gemacht , sind die aus der 
Auflösung resultierenden Beträge unmittelbar in die  Gewinnrücklagen einzu-
stellen. Wird von dem Wahlrecht nach Satz 2 Gebrauc h gemacht, ist der 
Betrag der Überdeckung jeweils im Anhang und im Kon zernanhang 
anzugeben.  
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5. Anwendung und Übergangsvorschriften

Erläuterungen:

• "in jedem Geschäftsjahr zu mindestens einem Fünfzehnt el": 
Willkürliche Ansammlungsmethoden sind ausgeschlosse n. 
Mindestansammlung von 1/15 des zuzuführenden Betrages  pro 
Geschäftsjahr. Schnellere Ansammlung ist möglich. B estimmung des 
Unterschiedsbetrages zu Beginn des Geschäftsjahres d er 
erstmaligen BilMoG-Anwendung, damit der Pensionsauf wand auch 
nach BilMoG-Grundsätzen ermittelt wird.

• "eine Auflösung der Rückstellungen erforderlich": W ahlweise 
Auflösungsbetrag in die Gewinnrücklagen einstellen oder 
Rückstellung beibehalten (allerdings nur, wenn der aufzulösende 
Betrag bis spätestens zum 31.12.2024 wieder zugeführt  werden 
müsste).
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6. Anhangangaben

§ 285 Abs. 24 und 25 HGB

Ferner sind im Anhang anzugeben

• zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ver pflichtungen 
das angewandte versicherungsmathematische Berechnun gsver-
fahren sowie die grundlegenden Annahmen der Berechn ung, wie 
Zinssatz, erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen und  zugrunde 
gelegte Sterbetafeln

• im Fall der Verrechnung von Vermögensgegenständen u nd Schulden 
nach § 246 Abs. 2 Satz 2 die Anschaffungskosten und d er beizule-
gende Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände , der 
Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden sowie di e verrechneten 
Aufwendungen und Erträge; Nummer 20 Buchstabe a ist  entsprech-
end anzuwenden
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6. Anhangangaben

Erläuterungen:

• " das angewandte versicherungsmathematische Berechn ungs-
verfahren": Das Verfahren ist anzugeben, die Gründe für seine 
Anwendung nicht.

• "Nummer 20 Buchstabe a": Die grundlegenden Annahmen , die der 
Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes mit Hilfe al lgemein 
anerkannter Bewertungsmethoden zugrunde gelegt wurd en.

Weitere Anhangangaben:

Der Betrag der Überdeckung, wenn eine aufzulösende R ückstellung 
beibehalten wurde. (Artikel 67 Abs. 1 Satz 4 EGHGB)

Die in der Bilanz nicht ausgewiesene Rückstellung, w enn von der 
Verteilung bis 31.12.2024 Gebrauch gemacht wurde. ( Artikel 67 Abs. 
2 EGHGB)
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7. Mittelbare Verpflichtungen

Artikel 28 EGHGB bleibt bestehen, d.h. für mittelba re Verpflichtungen 
besteht weiterhin das Wahlrecht zwischen einer Pass ivierung oder
der Angabe der Unterdeckung im Anhang zur Bilanz.

Es sind allerdings die geänderten Bewertungsvorschr iften zu 
beachten, d.h. bislang nicht untergedeckte mittelbar e 
Verpflichtungen können nun angabe- bzw. passivierung spflichtig 
werden.

Dies betrifft vor allem Unterstützungskassenzusagen, bei denen nun 
die Verpflichtungen mit ihrem Erfüllungsbetrag im S inne von § 253 
Abs. 1 Satz 2 HGB zu bewerten sind. Der so ermittelte n Verpflichtung 
wird das mit dem Zeitwert bewertete Kassenvermögen gegenüber-
gestellt. Die sich ergebende Differenz wird passivie rt oder im Anhang 
zur Bilanz gezeigt.
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8. Fazit

Durch das BilMoG wird die Bilanzierung im Bereich de r betrieblichen 
Altersversorgung an internationale Bilanzierungsstan dards wie IFRS 
angenähert. Die Nutzung eines Durchschnittszinssatzes macht ein 
Korridorverfahren überflüssig.

Positiv ist auch die Regelung zu wertpapiergebundene n 
Versorgungszusagen zu sehen.

Durch die weiter bestehende Zulässigkeit der Nichtp assivierung von 
sog. "Altzusagen" und der Unterdeckung von mittelbar en 
Versorgungszusagen wurde die angestrebte Annährung a n 
internationale Standards in diesem Punkt nicht erre icht, da bei IFRS 
eine grundsätzliche Passivierungspflicht besteht.
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